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Landschaftsqualitätsbeiträge in der Sömmerung 

Das Beitragssystem der Landschaftsqualitätsprojekte besteht aus 

• einem Grundbeitrag bei Erfüllung der Einstiegskriterien 

• und Einzelbeiträgen bei Erfüllung von Allgemeinen (A) und/oder Landschaftstypspezifischen 
(L) Massnahmen. 

Die Einstiegskriterien setzen sich aus drei Grundanforderungen (G1, G2 und G3) und mindestens 3 
Massnahmen (A und/oder L) zusammen. Die Erfüllung der Grundanforderungen G1, G2 und G3 ist 
zwingend und führt zum Grundbeitrag.  

 

Massnahmen und Anforderungen im Detail 
Massnahme Anforderungen Beitrag 

G1  
Beratung in Anspruch 
nehmen 

• Der/die Bewirtschafter/In nimmt bis Ende der Pro-
jektphase einmal an einer Beratung teil 

• Die Beratung erfüllt die Anforderungen der zuständi-
gen kantonalen Behörde 

Jährlicher Grundbeitrag 

von maximal Fr. 300.- 

pro Betrieb bei Erfül-

lung von G1-G3 und 

mind. 3 Massnahmen 

(A und/oder L) 

G2  
Keine Siloballen oder 
geordnete Siloballen-
Lagerung 

• Siloballen werden geordnet auf dem Hofareal, bei 
Feldgebäuden, entlang von Wegen oder auf befestig-
ten Plätzen gelagert 

• Folienreste, verdorbene Silage und angebrochene Silo-
ballen sind ordentlich entsorgt 

• Auf dem Sömmerungsbetrieb werden keine Siloballen 
sichtbar gelagert 

Jährlicher Grundbeitrag 

von maximal Fr. 300.-  

pro Betrieb bei Erfül-

lung von G1-G3 und 

mind. 3 Massnahmen 

(A und/oder L) 

G3  
Ordnung auf dem Be-
trieb halten 

• Altfahrzeuge oder ausgediente Geräte sind auf befes-
tigtem Boden gelagert  
(Als Altfahrzeuge gelten Fahrzeuge, welche nur mittels 
grösseren Aufwendungen in einen vorführtauglichen 
Zustand versetzt werden können) 

• Abfälle, Alteisen sind entsorgt oder nur vorübergehend 
auf befestigtem, ordentlich entwässertem Boden gela-
gert 

• Bauschutt ist entsorgt, ausser während der Bauphase 

Jährlicher Grundbeitrag 

von maximal Fr. 300.-  

pro Betrieb bei Erfül-

lung von G1-G3 und 

mind. 3 Massnahmen 

(A und/oder L) 
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Massnahmen im Sömmerungsgebiet  

A1b  
Wanderwege im Söm-
merungsgebiet pfle-
gen 

• Der Weg ist ein unbefestigter, offizieller Wanderweg 
• Der Weg wird nicht durch die öffentliche Hand oder 
• Dritte unterhalten 
• Der Weg wird unterhalten und bleibt in seiner Sub-

stanz erhalten 
• Der Weg ist auf der Weide (nicht im Wald) 
• Der Weg hat eine minimale Länge von 20 Metern 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 0.05 pro Laufmeter 

Weg 

Mindestlänge 20m 

 

A2a  
Durchgänge im ge-
kennzeichneten Weg-
netz pflegen 

• Auf offiziellen Fuss- und Wanderwegen sind durchge-
hend; geeignete Durchgänge und Zaunübergänge vor-
handen (Wanderwegnetz von SchweizMobil, www.wan-
derland.ch) 

• Als Durchgänge und Zaunübergänge zählen: Weide-
roste, Holzgatter, Metallgatter, Drehkreuze, Dreieck-
verschläge, Steig- oder Flügelgitter und verstellbare 
Elektrotore 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 35.- pro Durchgang 

A2b  
Durch Weiden füh-
rende Wanderwege 
abzäunen 

• Wanderwege durch Weiden mit Mutterkuhherden oder 
Schafherden sind ausgezäunt 

• Auszäunung ohne Stacheldraht 
• Die Auszäunung hat eine minimale Länge von 20 Me-

tern 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 0.60 pro Laufmeter 

Zaun 

A4  
Kulturelle Werte zei-
gen 

• Das Objekt (Denkmal, Kapelle, Bildstöckli, Grotte, 
Wegkreuz) ist über 50 Jahre alt 

• Das Objekt steht nicht im Wald  
• Das Objekt ist jederzeit zugänglich (d.h. keine Absper-

rungen vorhanden) 
• Die Umgebung des Objektes wird regelmässig, ortsüb-

lich landwirtschaftlich genutzt 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 30.- pro Objekt 

A5  
Steinmauern, -wälle, 
Wüstungen und Färri-
che pflegen 

• Das Objekt (Terrassenmauer, Trockensteinmauer, 
Steinwall, Wüstung, Färrich) ist vorhanden und wird 
unterhalten 

• Liegen die Objekte auf einer Bewirtschaftungsgrenze, 
können sie nur einmal angemeldet werden. Die Be-
wirtschafter haben sich diesbezüglich abgesprochen 

• Das Objekt hat eine minimale Länge von 20 Metern 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 1.- pro Laufmeter 

Mauer 

Mindestlänge 20m (To-

tal aller Mauern) 

A6  
Landwirtschaftliche 
Gebäude traditionell 
nutzen 

• Das Gebäude ist ein Futter/Torf-/Streueschürli, Jung-
viehstall, Bienenhäuschen oder Speicher 

• Das Gebäude ist über 50 Jahre alt (Eintrag auf Plan o-
der Grundbuch ist massgebend, Ersatzbauten sind 
beitragsberechtigt) 

• Das Gebäude weist keine landwirtschaftsfremde Nut-
zung auf und dient nicht als Wohnraum 

• Das Gebäude ist keine Produktionsstätte 
• Naturnahe Pflege der Gebäudeumgebung (Ausmähen, 

Gebäude vor Einwachsen schützen) 
• Das Gebäude ist in der Regel mindestens 200 Meter 

vom Betriebszentrum entfernt 
• Fassade und Dach sind intakt 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 100.- pro Gebäude 

Es können max. 5 Ob-

jekte je Betrieb ange-

meldet werden 

 

A7a  
Holzlattenzäune und 
Schärhäge pflegen 

• Die Holzlattenzäune und Schärhäge sind aus Holz und 
dienen als Abgrenzung 

• Sie stehen auf der LN oder der Sömmerungsfläche 
• Die Abgrenzungen sind funktionstüchtig 
• Das zusätzliche Anbringen von Stacheldraht ist nicht 

erlaubt 
• Die Abgrenzungen hat eine minimale Länge von 20 

Metern 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 2.- pro Laufmeter  

Mindestlänge 20m (To-

tal aller Zäune) 
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A7b  
Holzlattenzäune und 
Schärhäge neu erstel-
len 

• Die Holzlattenzäune und Schärhäge sind aus Holz und 
dienen als Abgrenzung 

• Sie stehen auf der LN oder der Sömmerungsfläche 
• Die Abgrenzung ist funktionstüchtig sodass bei einer 

angrenzenden Beweidung keine zusätzliche Abzäu-
nung mit Elektrozaun oder Stacheldraht notwendig ist 

• Das Einreichen des Gesuchs erfolgt vor der Erstellung. 
Es beinhaltet einen genauen Lageplan und eine Kos-
tenberechnung 

• Das Vorhaben muss gemäss bewilligtem Gesuch um-
gesetzt werden 

• Die Abgrenzung wird nach Erstellung in die Pflege-
massnahme A7a überführt 

• Die Abgrenzungen hat eine minimale Länge von 20 
Metern 

Nach Fertigstellung 

werden die Erstellungs-

kosten gemäss bewillig-

tem Gesuch ausbezahlt 

Holzlattenzaun: max. 

10.-/Laufmeter 

Schärhag: max. 15.-

/Laufmeter 

A7c Lebhäge und 
Dornenzäune unter-
halten 

• Die Lebhäge und Dornenzäune sind aus einheimi-
schen Sträuchern gemäss kantonaler Liste 
(http://www.sz.ch/documents/Kanto-

nale_Liste_Baeume_und_Straeucher_SZ.pdf) und dienen 
als Abgrenzung 

• Sie stehen auf der LN oder der Sömmerungsfläche 
• Die Abgrenzung hat eine minimale Länge von 20 m 
• Die Bestockung ist in geschnittenem Zustand nicht 

breiter als 1 Meter 
• Die Lebhäge müssen regelmässig gepflegt werden 
• Die Lebhäge enthalten keine invasiven Neophyten 

(z.B. Goldregen, Robinien, Sommerflieder, Essig-
baum, Goldruten, Japanischer Staudenknöterich etc.) 

• Das zusätzliche Anbringen von Stacheldraht ist nicht 
erlaubt 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 4.- pro Laufmeter 

A8  
Holzbrunnen, Stein- 
und Betontröge unter-
halten 

• Die Brunnen und Tröge befinden sich auf der Weide 
(LN oder Sömmerungsgebiet) und stehen nicht auf 
dem  Hofareal 

• Sie sind aus Holz, Stein oder Beton und fassen min-
destens 80 Liter (mit Holz, Stein oder Beton verklei-
dete Badewannen sind nicht beitragsberechtigt) 

• Sie dienen den weidenden Tieren als Tränke  
• Die Brunnen und Tröge sind funktionsfähig, in ge-

pflegtem Zustand und enthalten stehendes oder flies-
sendes Wasser 

• Zu- und Abfluss sind ordentlich geführt und die Lei-
tungen verdeckt 

• Der Nahbereich ist so weit als möglich von Morast 
freizuhalten 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 50.- pro Brunnen o-

der Trog 

Es können max. 5 

Brunnen/Tröge pro Be-

trieb angemeldet wer-

den 

A9a3  
Einzelbäume, Baum-
reihen und Alleen im 
Sömmerungsgebiet 
erhalten  

• Einheimischer standortgerechter Baum (keine Obst-
bäume) (Laub- und Nadelbäume gemäss kantonaler 
Liste: http://www.sz.ch/documents/ Kanto-
nale_Liste_Baeume_und_Straeucher_SZ.pdf 

• Der Baum steht auf der Sömmerungsfläche 
• Der Stammumfang auf Brusthöhe beträgt mehr als 

120 cm (Brusthöhe=150 cm) 
• Der Abstand zu Wald und Hecken beträgt mind. 20 

Meter  
• Der Abstand zwischen den Einzelbäumen beträgt 

mind. 10 Meter (Bei enger stehenden Bäumen wer-
den nur diejenigen gezählt, welche den Mindestab-
stand erfüllen) 

• Abgehende angemeldete Bäume werden im folgenden 
Herbst/Winter auf eigene Kosten ersetzt 
 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 30.- pro Baum  

Pro Betrieb kann total 

max. 1 Baume/NST an-

gemeldet werden 

http://www.sz.ch/documents/
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A10a  
Naturnahe Kleinge-
wässer erhalten und 
pflegen 

• Das Kleingewässer befindet sich auf der Betriebsflä-
che oder auf der Sömmerungsfläche 

• Das Kleingewässer ist ein stehendes Gewässer wel-
ches das ganze Jahr über eine mind. 25 m2 grosse of-
fene Wasserfläche aufweist 

• Das Kleingewässer ist vom öffentlichem Weg her ein-
sehbar  

• Die Umgebung des Kleingewässers wird landwirt-
schaftlich genutzt und der Pufferstreifen von  
6 Meter wird eingehalten 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 150.- pro Are Was-

serfläche inkl. 6 m Puf-

ferstreifen 

max. für 10 Aren pro 

Sömmerungsbetrieb 

L2  
Tristen erstellen 

in allen Landschafts-
typen möglich 

• Die Triste wird fachgerecht erstellt und ist bis zu de-
ren Abbau mind. 2 Meter hoch 

• Sie steht max. 50 Meter vom Herkunftsort des 
Schnittgutes entfernt 

• Auf NHG-Flächen wird der Standort der Triste vorgän-
gig mit der Fachstelle Naturschutz abgesprochen 

• Die Triste wird nicht vor dem 1. Januar des dem Bei-
tragsjahr folgenden Jahres abgebaut 

• Die Triste wird spätestens nach 2 Jahren wieder abge-
baut 

Einmaliger Beitrag von 

Fr. 450.- pro Triste 

Es können max. 3 Tris-

ten pro Betrieb/Jahr an-

gemeldet werden 

(Keine Verpflichtung, 

jedes Jahr die Anzahl 

Tristen zu erstellen) 

L6  
Wildheuflächen nut-
zen 

nur im Sömmerungs-
gebiet, aber An-mel-
dung auch durch 
Ganzjahresbetrieb 
möglich 

• Die Fläche liegt im Sömmerungsgebiet 
• Die Fläche zählt nicht zur LN und wird nicht über ei-

nen NHG-Vertrag abgegolten  
• Die Fläche ist nicht befahrbar oder steiler als 50% ge-

neigt 
• Die Fläche ist grösser als 25 Aren 
• Nutzung bis 30. September an Vollzugsstelle des 

Kantons melden (genutzte Fläche auf Plan einzeich-
nen) 

Beitrag von Fr. 1700.- 

pro ha Wildheufläche 

in den Nutzungsjahren 

L8a  
Landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen mit 
Tieren offen halten 

in Talzone nicht mög-
lich 

• Die offenzuhaltenden Flächen befinden sich auf der 
LN oder Sömmerungsfläche 

• Die eingesetzten Tierrassen eignen sich für den Zweck  
• Das Einreichen des Gesuchs erfolgt vor Offenhaltung. 

Es beinhaltet einen genauen Lageplan und eine Kos-
tenberechnung 

• Gesuch wird vor Einreichung mit der Fachstelle Natur-
schutz und dem Forst abgesprochen  

• Das Vorhaben muss gemäss dem bewilligten Gesuch 
umgesetzt werden 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 25.- pro Tier  

Nach Umsetzung wer-

den die Kosten gemäss 

bewilligtem Gesuch 

übernommen 

L8b  
Ehemals landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen freiholzen 

 

in Talzone nicht mög-
lich 

• Die freizuholzende Fläche befindet sich auf der LN o-
der Sömmerungsfläche 

• Das Einreichen des Gesuchs erfolgt vor der Freihol-
zung. Es beinhaltet einen genauen Lageplan und eine 
Kostenberechnung 

• Das Gesuch wird vor Einreichung bei der LQ-Träger-
schaft mit der Fachstelle Naturschutz und dem Forst 
abgesprochen 

• Das Vorhaben muss gemäss bewilligtem Gesuch um-
gesetzt werden 

• Nach dem Ersteingriff werden die Objekte im ordentli-
chen Rahmen offen gehalten (Offenhaltungsbei-
trag/Sömmerungsbeitrag)  

Nach Umsetzung wer-

den die Kosten gemäss 

bewilligtem Gesuch 

übernommen 

Max. 150.-/Are 
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L8c  
Landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen ma-
schinell offen halten 

in Talzone nicht mög-
lich 

• Die offen zu haltende Fläche befindet sich auf der LN 
oder Sömmerungsfläche 

• Das Einreichen des Gesuchs erfolgt vor Beginn der 
Umsetzung der Massnahme. Es beinhaltet einen ge-
nauen Lageplan, die geplante Anzahl Jahre der ma-
schinellen Gehölzbekämpfung und eine Kostenbe-
rechnung 

• Das Gesuch wird vor Einreichung bei der LQ-Träger-
schaft mit der Fachstelle Naturschutz und dem Forst 
abgesprochen 

• Das Vorhaben muss gemäss bewilligtem Gesuch um-
gesetzt werden 

• Nach dem Ersteingriff werden die Objekte im ordentli-
chen Rahmen offen gehalten (Offenhaltungsbei-
trag/Sömmerungsbeitrag)  

Nach Umsetzung wer-

den die Kosten gemäss 

bewilligtem Gesuch 

übernommen 

Max. 50.-/Are 

 
 

 

 

Zu beachten: 

• Die Objekte müssen auf der Sömmerungsfläche stehen (gilt allgemein Art. 63 Abs. 2 DZV) 
• Auf eingezonten Flächen (Bauzonen) dürfen keine Massnahmen angemeldet werden 
• Ein Objekt kann nur bei einer Massnahme angemeldet werden.  
• Jährlich abgegoltene Massnahmen müssen ab dem Jahr der Anmeldung bis 2021 umgesetzt 

werden 
• Neuerstellungen/Neuanlagen sind unter der entsprechenden Pflegemassnahme weiterzufüh-

ren 
• Wenn eine Massnahme wegen Wegfall der entsprechenden Fläche nicht mehr umgesetzt 

werden kann, entfällt die Verpflichtung für den Landwirt 
• Alle angemeldeten Massnahmen müssen auf dem Betriebsplan eingezeichnet sein 

(Plan bleibt auf dem Betrieb) 
• LQ-Massnahmen auf ausserkantonalen Flächen können nicht angerechnet werden (Betriebs-

standort und Flächen müssen im Perimeter liegen) 
• Bei allen Massnahmen gilt, dass die gesetzlichen Anforderungen, welche einen direkten Be-

zug zur Massnahme haben, erfüllt sein müssen 
• Bei allen Massnahmen kann der Kanton in begründeten Fällen von den Anforderungen ab-

weichende Ausnahmen bewilligen 
• Der Grundbeitrag von Fr. 350.-/Jahr sowie sämtliche Beitragsansätze können wegen Budget-

beschränkungen bzw. Kürzung des Direktzahlungsrahmens während der Projektphase ange-
passt werden. 
 

 

Auskunft erteilt:  Rita Horat 041 819 15 29 
  
 


